
Kreis lutt

für den Kreis Usingen.
».k̂ kiat wöchentlich3-mal: Dienstag», Donnerstag»
,»h SauiStag» mit den wöchentlichen Freibeilagen
'Illustrierte« Sonntaasblatt" und . De» Landmann»Wochenblatt^-

Druck und Verlag von
R Lügner '» Suchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung: Richard Wagner.

Frmfprecher Nr. 21.

»ezugsprei« : Durch die Post bezogen dterteltährlich
1,5« Mk. (außerdem) 24 ZPfennige tBestellgeld.) * Im
Verlage für den Monat 4b Pf ». — AnrückungSgebühr:
«»zeigen 20 Pfg-, Reklawen' 4« Pfg. die Garmondzeile.

13. Donnerstag , den 1. Februar 1917. 52. Jahrgang.

AMcherTeil.
Aworvnung.

Ans Grund de« 8 4 der Verordnung Uber
rotgetreide und Mehl au» der Ernte 1916 ordne

r hiermit an, daß alle noch nicht au«gedroschenen
Borräte an Brotgetreide und Hafer sofort ouszu-
reschen lind.

... Der Ausdrusch hat spälesten« bi» zum 8 . Feb¬
ruar d. Js . zu erfolgen. Bl« 1» diesem Ter-

« ttme  haben sich die OrtSpolizeibehörden vom Ge>
»ebenen zu überzeugen und mir bestimmt  bi»

' ,um 10. Februar d . IS . da» Ergebnis zu
Melden. Die Besitzer, welche bi» dahin dieser

sbai Anordnung nicht Folge geleistet haben, find mir
«amentlich mitzuteilen unter schätzung- weiser Angabe
der ungedroschrnrn Vorräte. Denselben ist zu

, J t <ljt <Sffntn, daß diese Vorräte durch fremde Kräfte,
zIegebenenfall» durch militärische Kommando» aus¬

gedroschen und sämtliche Kosten ihnen in Anrechnung
o>gebracht werden.

Ich «suche um genaue Einhaltung de» Ter¬
min «in».

Ufingen, den 31. Januar 1917.
Der Königliche Landrat.

'NM Mi. io71. v. Be »old.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Zur Invaliden- und Hinterbliebenenverstcherung
find für Beschäftigungszeilen nach dem 1. Januar
1917 nur Beitragsmarken neuer Art zu ver-

nden.
Sine Verwendung der bisherigen Wochenbeiträge

r Zeiten nach dem 1. Januar 1917 kann nicht
r Belästigungen, sondern unter Umständen auch

«strasung der betreffenden Arbeitgeber usw. zur
olge haben.

| Ufingen, den 38. Januar 1917.
Königliche« BerstcherungSamt

Der Vorsitzende
v. Bezold.

I Ufingen, den 39. Januar 1917.
In der Gemeinde Neuenhain im Obertaunu«-

krei» ist die Maul- und Klauenseuche amtlich fest.
. gestellt worden. Die betreffenden Gehöft«find unter

Fei Sperre gestellt.
Der Königliche Landrat.

Nr. L. 899. v. Bezold.

iau.

litt,

Bekanntmachung
Nr. W. IV. loo ./l . 17. K R A.,

betreffend Beschlagnahme und
Beftandserhebnng von rohen
Leiden nnd Leidenabfällen aller

Art.
Dom LI Januar 1917.

! Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬
suchen de» Königlichen Kriegsministerium» hiermit
P>r allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß. soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt find, jede Zuwider¬

handlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach
§ 6*) der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 34. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357), in Verbindung mit den Ergän-
zungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915
und vom 35.November 1915(Reichr-Gesetzbl.S . 645
und 778) und vom 14. Sepiember 1916 (ReichS-
Gesetzbl. S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen
die Meldepflicht nach8 5**) der Bekanntmachungen
über Vorrat-erhebungen vom2. Februar 1915, 3.
September 1915 und 31. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb de» Handeligewerbe»
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhallung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (Reiche Gesetzbl. S . 603) unter¬
sagt werden.

8 1
Vor» der vekawntmachung betroffene

Gegt« stLnve.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen

sämtliche vorhandenen, anfallenden und noch weiter
eingeführten rohen Seiden und Seidenabfälle aller
Arten, unter anderen

1. abhaspelbare Eocon«, Eocon» Doppi,
Coca»« mixte», Eocon» percö», Cocon»
Pique», Blaze», Wattseide, Bassine«,

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find, bestraft:

l . ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬

stand beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung»- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den nach8 5 erlaffenen Ausführungsbe¬
stimmungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt ober wiffentlich un¬
richtige oder nnvollständigeAngoben macht, wird
mit Gefängni» bi» zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen find, im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird de-
straft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbiicher einzurichlen oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben wacht, wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im UnverwögenSfalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Logerbücher einzurichlen oder zu führen
unterläßt.

Pelette», Teleite», Ricotti, Galetamie,
Wadding, Lassineto, Tarmale, Rugginose,
Frison», Strusi, Frisonnr'te», Struffa,
Strazza, Galetta,Bourette», Bourettegarne,
wilde Seiden, roh und farbig (auch
schwarz und weiß), auch in geriffenem
und esfilochiertem Zustande.

3. die unter 1 bezejchneien Gegenstände,
gemischie mit Baumwolle, Wolle und
Kunstseide oder irgendwelchen anderen
Spinnstoffen,

3. die au» den unter 1 und 3 bezeichneten
Gegenständen oder deren Mischungen her-
gesielllen Züge sowie die beim Spinnen,
Zwirnen und Weben anfallenden Abgänge.

8 2
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände werden beschlagnahmt, soweit sich nicht
au» nachstehenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

83
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechtSge.
schäfiliche Verfügungen über diese nichtig sind, in¬
soweit sie nicht auf Grund der folgenden An¬
ordnungen erlaubt find. Den recht-geschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen. Als unerlaubte Verarbeitung gilt bereit«
jede« Vorbereitungsverfahren, wie da» Entbasten
(Entfernen der Lhrysaliden), Reinigen, Klopfen,
Hacken, Zupfen, Schneiden, Entstauben, Drousfieren,
Willowieren, Reißen usw.

8 4
Beräutzerurrgserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
und Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände an
die KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft, Berlin SW
48, Verl. Hedemannstraße1—6, erlaubt***)

Ueber jeden Ankauf von beschlagnahmten Gegen¬
ständen (8 1) wird von der KriegSwollbedarf
Aktiengesellschaft ein Veräußerung-schein in drei¬
facher Ausfertigung ausgestellt. Die Hauptau»-
fertigung hat der Veräußerer an da« Königlich
Preußische Kriegsministerium, Kriegsamt. Kriegs-
Rohstoff Abteilung. Sektion W. IV., Berlin SW
48. Verl. Hedemannstraße 10, unterschrieben und
und mit Firmenstempel versehen einzusenden. Durch¬
schrift Nr. 1 behält die KriegSwollbedarf Aktienge-
sellschaft, Durchschrift Nr. 3 hat der Veräußerer
al» Beleg aufzubewahren.

Von denjenigen Gegenständen, deren Ankauf
di« KriegSwollbedarf Aktiengesellschaft ablehnt, sind
innerhalb zweier Wochen nach Empfang des ab¬
lehnenden Bescheide» o» die KriegS-Rohstoff-Abteilung
de» Kriegsamts de» Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums, Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße
10, Muster zu senden. Die Kriegs-R hstoff Ab¬
teilung bestimmt über die Verwendung dieser Gegen¬
stände oder gibt fie frei.

***) Angebote haben auf den von der Kriegr-
wollbedars Aktiengesellschaft anzufordernden Angebot«-
Vordrucken zu erfolgen.



Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände
haben dir Enteignung,u gewärtigen, sofern sie
nicht bi» ,um 31. März 1817 ihre Bestände an
die in Absatz1 bezeichnete Stelle veräußert haben.
Heber die Uebernahmepreise entscheide, mangels
Einigung

a) soweit Höchstpreise(W. IV. 150/1. 17.
Ä. R. A.) festgesetzt sind oder werden,
gemäß§ 2 Abs. 4 de» Höchstprej» esetze«
vom 4. August 1914 die höhere Ver-
waltung»behürde;

d) soweit Höchstpreise für diese Gegenstände
nicht festgesetzt sind, da«Reich»fchied«gcricht
für Kriegsbedarf.

8 5
Berarbeitungserlaubnts für Heeres«

und Marinevedarf.
Trotz der Beschlagnahme ist die weitere Ver¬

arbeitung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt
zur Erfüllung von Aufträgen

1. de«Bekleidunq»beschaffung«.Am>e». Berlin
SW 11, Askanischer Platz 4,

2. de« Königlichen Artillerie-Depot«, Berlin
NW 5, Kruppstraße 1,

3. der Kaiserlichen Marine, Munition»depot
zu Dietrichsdorf,

4. der Inspektion der Luftschiffertruppen,
Berlin-Eharloitenburg, Schlüterstraße 35,

ö. der Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft,
Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße
1- 6,

8. der Vereinigung de« Wollhandel«, Leipzig
Fleischerplatz 1.

Im Uebrigen ist di« Verarbeitung der von der
Beschlagnahme betroffenen Gegenstände(8 1) nur
erlaubt mitZustimmungderKriegS-Rohstoff-Abteilung
de« Kriegsami«, de« Königlich Preußischen Krieg».
Ministerium», Berlin SW 48, Verl. Hedrmann-
straße 10.

Vor der Verarbeitung der beschlagnahmten
Gegenstände zur Erfüllung eine» Heere», oder
Marmeauflrage« muß sich der Hersteller der Halb-
und Fertigerzeugniffe im Besitze eine» ordnung«.
mäßig auSgeMten und von der zuständigen Behörde
gestempelten Belegscheine« für Seidenfasern befinden.
Vordrucke find bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs-Rohsioff Abteilung de« KriegSamle« des
Königlich Preußischen Krieg«ministerium», Berlin
8W 48, Verl. Hedemannstraße lo , anzufordern.
Anforderungen der Vordrucke sind mit der Aufschrift
„Betrifft Seidenbeschlagnahme" zu versehen.

8«
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Von der Beschlagnahm« sind ausgenommen die
von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
soweit sie sich bei Jnkrastreten der Bekanntmachung
im Entbastung»-, Reiß-, Spinn- oder Webprozeß
mittelbar oder unmittelbar zur Erfüllung eine«
Aufträge» für ein« der im § 5 genannten Stellen
befinden.

8 7
Meldepflicht « nd Meldestelle.

All« von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände(auch soweit sie von der Beschlagnahme
au«genommen find) unterliegen der Meldepflicht,
sofern die Gesamtmenge bei einer zur Meldung
verpflichteten Person usw. (8 8) mindesten« 30
Kilo beträgt. Die Meldungen haben monatlich zu
erfolgen und sind an da« Webstoffmeldeamt der
Krieg«-Rohstoff-Abteilung de« KriegSamle« de«
Königlich Preußischen Kriegsministerium«. Berlin
SW 48, Verl. Hedemannstraße 10, mit der Auf-
schrift„Seidenbeschlagnahme" zu erstatten.

8 8
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet find
1. alle Personen, welche Gegenstände der im

8 1 Gezeichneten Art im Gewahrsam haben
oder au» Anlaß ihre« Handelsbetriebe»
oder sonst de« Erwerbe« wegen kaufen
oder verkaufen;

3. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben
solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
werden;

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften und Verbände.

Boräte, die sich nm Stichtag(8 9) nicht im
Gewahrsam de« Eigentümer« befinden, find sowohl
von dem Eigentümer all auch von demjenigen zu
melden, der sie an diesem Tage im Gewahrsam
Hat (Lagerhalter usw.).

Neben demjenigen, der die Ware im Gewahrsam
hat. ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet,
der sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur
Verfügung eine« Dritten übergeben hat.

8 S
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht,st bei der ersten der am
Beginn de« 1. Februar 1917 (Stichtag), bei den
späteren Meldungen der beim Beginn de« 45.
Tage« eine« jeden Monat« tatsächlich vorhandene
Bestand maßgebend. Die erste Meldung ist bi«
zum 10. Februar 1917, die folgenden Meldungen
sind bi« zum 10. eine« jeden Monats zu erstatten.

8 10
Meldefchei« e.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen
amtlichen Meldescheinen zu erfolgen, die bei der
Bordiuckverwaltung der KriegS-Rohstoff-Abteilung
de« Krieg»amte« de» Königlich Preußischen KriegS-
ministerium«, Berlin SW 48, Verl. Hedemann-
straße 10, unter Angabe der Vordrucknummer Lat.
1148d anzufordcrn sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit
deutlicher Unterschrift und genauer Adresse zu ver¬
sehen. Der Meldeschein darf ,u anderen Mit¬
teilungen al» zu der Beantwortung der gestellten
Fragen nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite
Ausfertigung(Abschrift, Durchschrift, Kopie) von
dem Meldenden bei seinen Geschäft«papieren
zurückzubrhalten.

8 n
Lagerbnch und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige(88 7 und 8) hat ein
Lagerbuch zu führen, au« dem jede Aenderung in
d-n Borrat«mengen und ihre Verwendung ersichtlich
sein muß. Soweit der Meldepfltchiige bereit« ein
derartige» Lagerbuch führt, braucht ein besondere«
Lagerbuch nickt eingerichtet zu werden. Beauf¬
tragten der Militär- oder Polizeibehörden ist die
Prüfung de« Lagrrbuche« sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten, in denn meldepflichtigr
Gegenstände zu vermuten sind.

8 13
Anfrage « und Anträge.

Anfragen und Anträge, die die Meldepflicht
und Meldungen(88 7 bi« 11) betreffen, find an
da» Webstoffmeldeamt der Kri-gr-Rohstoff-Abtrilung
der Kriegsamte, de, Königlich Preußischen Krieg«-
minisieriums, Berlin SW 48, Verl. Hedemann«
siraße 10, alle übrigen Anfragen und Anträge,
die diese Bekanntmachung oder die etwa zu ihr
ergehende Aursührungrbestimmungen betreffen,
sind an die KriegS.Rohstoff Abteilung, Sektion
W. IV., des Kriegüamte« der KöniglichWreußischen
Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verl. Hede¬
mannstraß- 10, za richten und am Kopfe de»
Schreiben» mit der Aufschrift„Betrifft Seiden-
beschlagnahmr" zu versehen.

8 13
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können
durch die Krieg«rohstoff Abteilung des KriegSamle,
der Königlich Preußischen Kriegsministerium« be¬
willigt werden. Schriftliche, mit eingehender Be»
gründung versehene Anträge sind an die Krieg,-
Rohstoff-Abteilung de» Kriegtamte« de» Königlich
Preußischen Krieg«ministeriums. SektionW. IV. ,
Berlin SW 48, Verl. Hedemannstraße 10, zu
richten. Die Entscheidung über Auanahmebe-
willigungen bezüglich der Bestimmungen über
Meldepflicht und Lagerbuchführung behält sich der
Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 14
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31.
Januar 1917 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung werden:

a) die BekanntmachungW. I. 1134/6. 15.
K R. A. vom 15. Juli 1915, betreffend
Verarbeitungsverbotund Bestandserhebung
von Seiden und Seidenabfällen,

d) die auf § 3 Grupp- 4 bezüglichen An¬
ordnungen der BekanntmachungW. M.
57/4. 16. K. R. A. vom 31. Mai
1916, betreffend Bestandserhebung von
tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen
(Wolle, Baumwolle, Flach», Ramie.
Hanf, Inte , Seide) und daran« herge-
stellten Garnen und Seilabfällen auf¬

gehoben.
Frankfurta. M., den 31. Januar itzẑ ! (

Stellv. Generalkommand, bi
18. Armeekorps. °che

Bekanntmachung^
(Rr. W. IV. 150/1. 17. K. R. In

betreffend Höchstpreise für
Seiden und Seidenabfälle affi

Art . \
Bom 31 . Januar 1817 . C

Die nachstehende Bekanntmachung wird£
Grund der Gesetze« über den Belagerung«̂ »« ,
vom4. Juni 1851 in Verbindung mit demM
setz vom 11. Dezember 1915 (Reichr.Gesktzds.Li
813). in Bayern auf Grunv de« Bayerischenu
letze« über den Kriegszustand vom 5. Nooêm
1912 in Verbindung mit dem Gesetz vom4. DezeM
1915 und der Allerhöchsten Verordnung von,?
Juli 1914, de, Gesetzes, betreffend HöchstM
vom 4. August 1914 (Reichs-Gefetzbl. S . z,
in der Faffung vom 17. Dezember 1914
Gefetzbl. ©. 516) in Verbindung mit den BekM
machungen über dir Aenderung dieses Gesetze»M
31. Januar 1915, 23. September 1915
33. März 1916 (Reich,»Gefetzbl. 1915 ®.1
603 und 1916 S . 183) zur allgemeinen KenM
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlu^
gemäß den in der Anmerkung*) abgedrucktrnU
Kimmungen bestraft werden, sofern nicht nach«
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen anged»
sind. Auch kann der Betrieb de« Handelsgewetz
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltungß
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. §
trmber 1915 (Reichs-Gefetzbl. ©. 603) unleUwerden.

8 i
Bo « der Bekanntmachung betroffen

Gegenstände . ' ]
Bon dieser Bekanniachung werden betrO

sämtliche vorhandenen, anfallenden und noch mj
eingcführlen. in der UeberstchtStafelverzeichn«
rohen Se>den und Seidenabfälle oller Arten. I

8 3
Höchstpreise.

Die von der Kriegswollbedarf AktiengeseM
Berlin für die im 8 1 bezeichnete» GegenW
zu zahlenden Preise dürfen die in der beifolge«
Preistafel für die einzelnen Sorten festgefetz
Preise nicht übersteigen.

Anmerkung:  Er ist genau zu brach»
daß die festgesetzten Preis» diejenigen Preise ß
*) Mit Gefängnis bi, zu einem Jahr und i

Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark oder ,
einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschre»
2. wer einen anderen zum Abschluß eine« B

trage, aufforderi, durch den die Höchstpr»
überschritten werden over sich zu einem solj
Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer t
sorderung(88 3, 3 de« Gesetze», betre»
Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, »
schädig! oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigeni
Hörde zum Verkauf von Gegenständen, I
die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht m
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die HöP
preise festgesetzt find, den znständigen 8'
amten gegenüber verheimlicht;

8. wer den nach8 5 de» Gesetze», betrefft—
Höchstpreise, erlassenen Ausführungsbeflff
mungen zuwiderhandelt. ;

Bei vorfäßlichen Zuwiderhandlungen ge«r
Nummer1 oder2 ist die Gelvstrafe mindestqr
auf das doppelte de« Betrage» zu bemessen hm
den der Höchstpreis überschritten worden ist ol%be
in den Fällen der Nummer 2 überschritten
sollte; übersteigt der Mindestbelrag zehntausihob
Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im %f
mildernder Umstände kann die Geldstrafe bi»
die Hälfte des Mindestb:trages ermäßigt werdttx^

In den Fällen der Nummer 1 und 2 faift«
neben der Strafe angeordnet werden,
die Verurteilung auf Kosten de« Schuldigen öffentlich
bekanntzumachen ist; auch kann neben Gefängnifln
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrech
erkannt werden.



f » ^ . « ollbedarf Aktiengesellschaft höchsten«
1» 17 | bie ^ Bekanntmachung betroffene Gegen-

rm ^ ldie von b c Un  darf . Für mindere
- " che » st-r L ^ rie? . « ° llb. d° rf Aktiengesellschaft

" ^ . Lend Niedrigeren Prei « bezahlen . An-
1Q > U -L ^ auf den von der KriegSwollb . darf

8 ^ Kchaft anzusordernden AngebotSvordruck . n

lvrI - lgen - ^
e all, -ahlu«g-bedi«gu»gen.

^Lstoreise schließen die Kosten der Ver¬
wichsten Bahnstation de« Verkäufer«

’ . " \ b#  ilmsabstempel ein . Für Säcke oder
denV « ŝ ^ her nachzuweisende Selbst-

erstatten . Eine besondere Vergütung
eskk?, ^ -. vom Verkäufer bei Preßball . npackung zu

Kjj ‘ , r Draht - und Bandeisenverschnürung
Aschen Wendende WH ^ 6ö# pteift flelten für

und Barzahlung binnen 30 TagenlNoo, ^ t nichts
- DezAgewicht

vomi

«ach Eingang der Rechnung , bei späteren Zahlungen
dürfen 3 o . H . über Reichsbankdirkont an Zinsen
berechnet werden.

8 4
tt «S «ahme » .

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von

den Anordnungen dieser Bekanntmachung fiiH an
die Krieg »- Rohstoff -Abreilung de» KciegSamtes de«
Königlich Preußischen KriegSministerium », Berlin
8 V 48, Verl. Hedeniannstraße 10, zu richten.
Die Entscheidung über die gestellten Anträge behält
sich der unterzeichnet « zuständige Militärbesehl «haber

vor . tz 5
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31 . Ja¬
nuar 1917 in Kraft.

Franksurt ( Main ), 31 . Januar 1917.
Stellvertretende « Generalkommando

de» 18. Armeekorps.

Preis « « ,
jttt Beknnnltnaöhnng W> llf « 150/1 » 1?» ft . W. ft.

koste

betr
och
ljeichnr
ten.

l- sells-
genstä
ifolge
stgese»
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J Der letzte Absatz de» 8 7 der Bekanntmachung

geh . V . I . 663/6 . 15 . K . R . A. vom 15 . 7 . 15.
udeststr. Bestandserhebung und Beschlagnahme von
ffen ftutschuk (Gummi ) , Guttapercha , Balata und
ist Gest , sowie von Halb , und Fertigfabrikaten unter
werlsrwrndung dieser Rdhstoffe , wird hierdurch aus-

tausihoben und durch folgenden ersetzt:
a Flil ^ Die Bestände find in gleicher Weise fort-
i >* Gent » am 1. jede» Monat « an da « König ! »
verde keutzische « riegsministerium , Krieg,amt,

katzeg«.Rohstoff Abteilung , Sektion O . auf dem
^geschriebenen Mrldevordruck (8 »t . 1073 ) unter

senil »Haltung der Einreichungsfrist bi « zum IO . jeder
ingnsonal « ausiugeben ."
nreP Frankfurt (Main ) , den 29 . Januar 1917.

Stellv . Generalkommando 18 . A . K.

W autlichn  Seil.
0er Krieg.

VTLGroße » Hauptquartier,39.  Januar.
(Amtlich ) .

Westlicher«ritstSfch« »bl»tz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

Nördlich Armentiere » griffen die Engländer in
drei Wellen die Stellungen de« bayerischen In¬
fanterie -Regiment « an, da « den Feinv verlust¬
reich zurückwie ». Westlich Fromelle », östlich Neu-
ville - St . Vaast . auf dem Norduser der Ancre und
nördlich Vie für Ai »ne blieben Unternehmungen
feindlicher Streifabteilungen ohne Erfolg.

Südwestlich Le Tranrloy wurde«in englischer

Posten aufgehoben.
Heeresgruppe Kronprinz.

Auf dem Westuser der Maa » herrschte tagsüber
rege Kampstättgkeit . Morgen » versuchten die Fran¬
zosen ohne Feuervorbereitung überraschend gegen
die am 25 . Januar gewonnenen Stellungen auf
Höhe 304 vorzubrechen . In unserem sofort ein¬
setzenden Feuer fluteten ste zurück . Bon Mittag
an lag starke Artilleriewirkung auf unseren Gräben.
Es erfolgten nach heftigen Feuerwellen noch drei
französische Angriffe , die sämtlich erfolglos zusam-
menbrachen.

Die braven westfälischen Infanterie -Regimenter
Nr . 13 und 15 und da » badische Reserve -Jn-
fanterie -Regiment Nr . 109 hielten in zäher Ver¬
teidigung den eroberten Boden , von dem trotz
hohen Einsätze « von Munition kein Fußbreit von
btt » Franzosen zurückgewonnen we >den konnte.

Rach starker Feuervorbereiiung drangen auf
dem Hartmanniweilerkops Sturmtrupp » de» würt-
lembergischm Landw .-Jns . -Regiment » Nr . 134 in
die französischen Gränen und kehrten mit 35 Ge¬
fangenen und 1 Maschinengewehr zurück.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Front de« Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
An der Aa schränkten unsichtige » Wetter und

Schneetreiben die Gefecht » ätigkeit rin.
Die bewährlen osmanischen Truppen de» 15.

Korp » schlugen an der Zlota Lipa russische Angriffe
zurück, die nach heftigem Feuer mit starken Mafien
einfrtzten . An einer Stelle säubert « schneller Ge¬
genstoß den eigenen Graben ; im Nachdrängen
wurde dem Gegner eine Anzahl Gefangene abge¬
nommen.

Deutsche Stoßtrupp » holten an der Narajowka
au « der russischen Stellung 9 Gefangene.

Front de» Generaloberst Erzherzog Josef.
I « Mesticanesci -Abschnitt unterhielt der Feind

nacht « starke » Feuer . Zwei Angriffe der Ruffen
schlugen fehl.

Bon der
Heeresgruppe de » Generalfeldmarschall « von

Mackensen
und der

Mazedonischen Front
ist nicht » Besondere » zu berichten.

Der Erste Generalquartiermetster
Ludendorff.

WTB Große » Hauptquartier,  30 . Jan
(Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz:«
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

An der Artoi » -Front mehrfach Erkundungsge¬
fechte, zwischen Ancre und Somme zeitweilig starker
Artilleriekampf.

Heeresgruppe Kronprinz.
Abendliche Angriffe der Franzosen gegen die

Höhe 304 blieben ergebnislo ».
Oestlicher Kriegsschauplatz:

Zwischen der Ostsee und dem Schwänzen Meer
keine wesentlichen Ereigniffe.

Mazedonische Front.
Im Cerna . Bogeniund in der Strumaniederung

Zusammenstöße von Aufklärungsabteilungen.
Der Erste Generalquartiermetster

Ludendorff.

WTB Berlin.  30 . Jan . ( Amtlich .) Am
18 . Januar hat eine« unserer Unterseeboote im
englischen Kanal einen englischen Zerstörer der „ ® i " *
Klaffe durch Torvedoschuß vernicheet.

Der Chef de» Admiralstabe « der Marine.

Lokale lud provinzielle Nachrichten.

Am 31 . 1 . 17 . find zwei Bekanntmachungen
betreffend „Beschlagnahme und Bestandserhebung
von rohen Seiden und Seidenabfällen aller Art'
und „ Höchstpreise für rohe Seiden und Seidenabsälle
aller Art ' eriaffen worden . Der Wortlaut der
Bekanntmachungen ist in der heutigen Kreirblatt»
Nummer abgedruckt.

Am 29 . 1 . 17 . ist eine Bekanntmachung be-
treffend Abänderung der Bekanntmachung Nr . V.
I . 663/6 . 15 . K . R . A. betreffend Bestandserhebung
und Befchlaguahme von Kaulschuk usw . erlaffen
worden . Der Wortlaut der Bekanntmachung ist

! in der heutigen Kreisblatt -Nummer veröffentlicht.



Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig«. Wie»

Oer Krieg 1914/16.
Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in
umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder¬
artikeln, mit hervorragenden Fachmännern heraus¬
gegeben vonDi et r i chS ch.'ä fer. Mit vielen Karten,
Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen
Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden 10 Mark

(Fortsetzung erfolgt nach FriedrnSschlußund Freigabe durch die Zensur.)

Atlas z«m Kriegsschauplatz 1914/16.
23 Haupt- und 10 Nebenkarten aus Meyers Konver¬
sations-Lexikon. In Umschlag zusammengeh. 1,50 M.

A'lus hiesigen landwirtschaftlichen
> Kreisen wird mir berichtet , daß

der voriges Jahr hier zum erstenmal
in Anwendung gebrachte Kalidünger
„Chlorkalium ", als Kopfdüngung
bei Klee großartige Erfolge gezeitigt
und mehrfache Erträge geliefert hat.
Ich kann daher diesen hochprozentigen
Kalidünger zur Düngung, insbesondere
bei Klee und Wurze/gewächsen aufs
Beste empfehlen, zumal eine Preis¬
erhöhung desselben, entgegen allen
anderen Kalidüngern nicht stattgefunden
hat.

Stets zu haben bei
Slegm . Liliensteln.

Die vom Kgl. Landratsamt empfohlenen

Zterillnranger
sind bet mir erhältlich Lg . Peter.

Preise für Damen-Bediennng
Kopfwäsche« mit Frisur Mk. 1.50
Kopfwäsche« oh«e Frisur „ 1.—
Fiir Mädchen unter 14 Jahren„ 0.75
Einfache Frisur „ L—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Suche ein jüngeres

Dienstmädchen
zum 15. Februar

Frau Prorektor Dr . Ehlert , Usingen.
Seminar II. Stock.

Anständiges ehrlichesMädchen
für Haus- und Gartenarbeit gesucht.
2) Johanna Löhe , Usingen.

Ordentl. DienSmöillhkli
für kleinen Haushalt bei hohem Lohn zum 1.
Februar oder später gesucht.

Frau I . Löwenstein . Bad Homburg.
2) Louisenstr. 43' /,.

7igaretten
£ *4  direkt von der Fabrikdirekt von der Fabrik

zu Originalpreisen
100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.60
100 „ „ 3 2 .30
iOO „ 3 „ 2 .50
100 „ „ 4,2 .. 3 .20
100 „ „ 6,2 „ 4 .50

Versand n^r gegen Nahnahme von
100 Stück an.

Zinorron prim»Qualitäten
lydl reu 100.— bis 200.- M. p. Mille

““«“ "“ Zigarettenfabrik t:  S:
COELM,  Ehrenstrasse 34.

Telefon A 9068.

Preis - JErmdssigung
au/ alle diese Bedienungen bei

Borten *u 10 Nummern»
Karl Kesselschläger,
Bad Homburg — Louisenstr 87.

Wir
Ä ^ haben

Wir bitte« um
Futter !

SeschiAe der
Stadt Usingen

— gebunden 80 Pfg.
erhältlich in sämtlichen hiesigen Bnchhand»

(«ittgett und in
R Wagner - Buchdruckerei.

Tarngemeinde Usingen.
Die Turnftunden finden

Freitags,
abends PunktS ' /s Uhr beginnend,
statt. Die Mitglieder werden um
regen Besuch ersucht.

Der Vorstand.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Salbverdlck
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagdwagen
sowie Geschäftswage « aller. Art, mit Federn
zirka 40 Stück, prejswürdig zu verkaufen.
Fr . Grauera Wagenbauer, Butzbach.

Bekanntmachungen
der Stadt Usinge^

Wo Fiostgefahr vorhanden ist. mutz di«̂
lejiung durch Schlietzen der Fenster, NU
obtr durch Entleerung geschützt werden.

Usingen » den 39. Januar 1917.
Der MaM

Opala-BUttenkarten. I
Pargamentkarten.

Leinen-Karten.
Elfana-Karten. 1

ff. Elfenbeinkarten.

lUrl
Moderne E ci\Besuchskarte ^'3

R. Wagner'» BuchdruiHl

imkkNlkkslNllmillyg.
Sonntag , den 4. Februar, nachmiltagsa« ,

Uhr im „Adler" zu Usingen.

3 ^ Auche auf sofort oder Ende Februar Ga» g
Mit Obst zu mieten; event. auch

an einem größeren Garten. f  g
^rau Prorektor De . Ghlett .88)
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Jeder Art
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ß. Wagner’s Buehdruekerei.
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Kreisblatt -Drnckerei Usingen . "z.

Landwirtschaftliche Augebote.
Schönes Mutterkalb

von milchreicher Kuh stammend, zu verkaufen
1) Heinrich Ott . Westerfeld.

11 Monat altes Rind
zu verkaufen*) Bürgermeister Rühl , SSJirib

DV Zuchteber - WA
7 Monaie alt, zu verkaufen
lb) . Adolf Moses . Altweilnau.
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